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Stabilitätsanker Verfassung: kleine 
Reformen und große Ängste in Benin
Alexander Stroh

Der Staatspräsident Benins, Thomas Boni Yayi, brachte am 06.06.2013 erneut ein Ver-
fassungsänderungsgesetz  ein, das aufgrund politischer Konfl ikte seit drei Jahren auf 
Eis gelegen hatt e. Einen Tag darauf wurden neue Verfassungsrichter vereidigt, die im 
Streitfall über die Rechtmäßigkeit der Reform zu entscheiden hätt en. Der vormalige 
Gerichtspräsident wurde nicht wieder ernannt. Er vertrat Entscheidungen, die Verfas-
sungsänderungen erschweren. 

Analyse

Benin zählt zu den wenigen, weitgehend funktionierenden afrikanischen Demokratien. 
Die Verfassung aus dem Jahr 1990 gilt zusammen mit dem Verfassungsgericht zu den 
Stabilitätsankern dieser jungen und verletz lichen Demokratie. Daher können Reform-
bestrebungen – und seien sie noch so klein – schnell als Aufk ündigung des stabilitäts-
tragenden Konsenses verstanden werden. 

  Die Verfassung Benins repräsentiert bis heute den nationalen Konsens, der 1990/91 
gefunden wurde. Das Verfassungsgericht hat diesen Grundkonsens mehrfach für 
unantastbar erklärt. 

  Staatspräsident Yayi strebt seit Jahren eine Verfassungsänderung an, die der ökono-
mischen Entwicklung des Landes dienen sollte. Er will politische Prozesse straff en, 
unabhängige Kontrollgremien in der Verfassung verankern und gute Regierungs-
führung zum fundamentalen Wert erklären. 

  Kritiker befürchten, dass Yayi die Reform nutz en könnte, um sich länger als vor-
geschrieben an der Macht zu halten. Eine „neue Republik“, so die Befürchtung, 
könnte die Amtszeitenbeschränkungen aushebeln, die Yayis Wiederwahl im Jahr 
2016 verbietet. 

  Das Verfassungsgericht wurde als letz te Hürde im Reformprozess wahrgenommen. 
Die Gleichzeitigkeit der erneuten Gesetz esvorlage und des Austausches von Ge-
richtspräsident Dossou gilt den Kritikern als Zeichen für die mutmaßlich unlau-
teren Absichten Yayis. 

  Kosten und Nutz en des Reformvorhabens stehen derzeit in einem schlechten Ver-
hältnis. In der gegenwärtig stark polarisierten Stimmung riskiert eine Verfassungs-
änderung, den demokratischen Konsolidierungsprozess zu gefährden.
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In den letz ten Jahren hat sich die Wissenschaft 
verstärkt um einen globalen Qualitätsverlust von 
Demokratie gesorgt (Diamond 2008; Merkel 2010; 
Erdmann und Kneuer 2011). Wenn man Teilen der 
öff entlichen Meinung in Benin glaubt, ist das west-
afrikanische Land ein Beispiel dafür. Benin gehört 
zu den erfolgreicheren Demokratieexperimenten 
auf dem Kontinent. Es erlebt seit den Wendejah-
ren 1989 bis 1991 die politisch stabilste Phase in 
seiner jungen Geschichte als unabhängiger Staat. 
Dazu hat nicht zuletz t das gemeinsame Festhalten 
der politischen und gesellschaftlichen Elite an der 
Verfassung vom 11.12.1990 beigetragen. Diese re-
präsentiert bis heute den politischen Grundkon-
sens, der auf der ersten afrikanischen National-
konferenz im Februar 1990 ausgearbeitet wurde. 
Daher können Reformbestrebungen – und seien 
sie noch so klein – in Benin schnell als Aufk ündi-
gung des stabilitätstragenden Konsenses verstan-
den werden. Es sei denn, sie würden erneut kon-
sensual getragen. Im Ergebnis droht schon die ge-
ringste Reform vor den Präsidentschaftswahlen 
im Jahr 2016 – und erschiene sie kurzfristig noch 
so vernünftig – in erheblichen politischen Verwer-
fungen zu enden. Somit stünden eventuelle Re-
formgewinne, gerade wenn sie von eher geringem 
Ausmaß sind, in keinem guten Verhältnis zu den 
möglichen indirekten Folgen für die politische 
Stabilität Benins. Ein Blick auf längerfristige Ent-
wicklungen erklärt dieses Missverhältnis. 

Ursprung des beninischen 
Verfassungspatriotismus 

Die Entscheidungen der Nationalkonferenz mö-
gen nicht in allen Aspekten technisch-legale Per-
fektion herbeigeführt haben. Sie gelten aber als 
geradezu heilige Grundlagen der relativen politi-
schen Stabilität Benins. Der Wunsch nach Stabi-
lität in Freiheit, die wirtschaftlichen Aufschwung 
ermöglicht, hat den gesamten Demokratisie-
rungsprozess getragen. Die in den Jahren 1972-
75 errichtete sozialistisch orientierte Diktatur hat-
te schon Mitt e der 1980er Jahre abgewirtschaftet. 
Seit dem Jahr 1988 legten große Streikwellen das 
Land lahm. Machtklüngel, Korruption und Ban-
kenskandale gaben der Wirtschaft den Rest. 

Die gut organisierte Kommunistische Partei 
Dahomeys1 griff  das nominell marxistisch-leninis-

1  Benin hieß bis 1975 Dahomey, sodann Volksrepublik Benin und 

tische Regime auf der linken ideologischen Flan-
ke an, während antikommunistische katholische 
Intellektuelle und die kapitalismusfreundlichen 
Exileliten liberaldemokratische Reformen einfor-
derten. Letz tlich setz ten sich die marktfreundli-
chen Akteure im politischen Transitionsprozess 
weitgehend durch und mit ihnen tendenziell li-
beraldemokratische, vom französischen Exil und 
von eher konservativen Werten geprägte Grund-
vorstellungen. Der größte Teil der ehemaligen 
Einheitspartei2 passte sich rechtz eitig an den po-
litischen Wandel an. Das Militär war zunächst ge-
spalten, ob es die Reformen mitt ragen oder sich 
gegen sie stemmen sollte, machte schließlich aber 
den Weg frei und zog sich in die Kasernen zurück. 
Die Kommunisten trugen zu ihrer eigenen politi-
schen Marginalisierung bei. 

Die politische Transition verlief mithin nicht 
spannungsfrei, aber unblutig. Staatspräsident Ké-
rékou wurde mit einem Amnestiegesetz  versi-
chert, dass er keine Strafverfolgung zu befürch-
ten habe. Viele alte Funktionäre wurden in das 
neue, demokratische Benin übernommen, wäh-
rend Spitz enpositionen häufi g von der katho-
lischen Elite und rückkehrenden Exilanten besetz t 
wurden. Bei der ersten freien Präsidentschafts-
wahl im März 1991 wurde der ehemalige Welt-
bankfunktionär Nicéphore Soglo zum Staatschef 
gewählt. Schon im Februar zuvor hatt en sich die 
prodemokratischen Parteien bei der Parlaments-
wahl durchgesetz t. Die ehemalige Einheitspartei 
war gar nicht mehr angetreten. Dabei gelang es, 
die Legitimität der erfolgreichen sanften Revolu-
tion und die Strahlkraft des nationalen Konsenses 
auf die neue Verfassungsordnung zu übertragen. 

Die Reformpläne von Präsident Yayi 

Die Verfassung aus dem Jahr 1990 wurde bis-
lang nicht geändert. Ihr werden drei demokra-
tische Machtwechsel durch Wahlen (1991, 1996, 
2006) und die längste Phase politischer Stabili-
tät in der Geschichte des Landes zugute gehalten. 
Allerdings haben politische Erfahrungen und in-
ternationale Entwicklungen die Frage aufgewor-
fen, ob es einiger Anpassungen des Verfassungs-
textes bedürfe. Im August 2006, also kurz nach 
der Wahl von Thomas Boni Yayi zum Staatsprä-

seit dem Jahr 1990 nur noch Republik Benin.
2 Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) 
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sidenten, organisierten das Institut für Menschen-
rechte und Demokratieförderung und die Univer-
sität Abomey-Calavi in Cotonou eine hochrangig 
besetz te Konferenz (IDH und UAC 2007). Dieser 
sogenannte „Gedankenaustausch“ kann rückbli-
ckend als Startschuss für die spätere Reforminiti-
ative Yayis gesehen werden. Alle wichtigen Poli-
tiker des Landes lobten damals die wissenschaft-
liche Initiative und warnten zugleich vor einer Er-
schütt erung der demokratischen Grundordnung 
durch unbedachte oder gar opportunistische Ver-
fassungsänderungen. Kein Politiker wollte damals 
jedoch eine Reform grundsätz lich ausschließen. 

Staatspräsident Yayi griff  die Debatt e nicht so-
fort auf, da das Parlament gerade erst den Ver-
such unternommen hatt e, eine Verfassungsän-
derung in eigener Sache vorzunehmen. Die Na-
tionalversammlung wollte ihr laufendes Mandat 
um ein Jahr auf fünf Jahre verlängern. Das zent-
rale Argument war eine Kostenerleichterung für 
den Staat, da so die Kommunal- und Parlaments-
wahlen im Jahr 2008 gemeinsam hätt en statt fi nden 
können. Der Staatspräsident stellte daraufh in ei-
nen Antrag beim Verfassungsgericht (Cour Con-
stitutionnelle, CC), die im Parlament bereits ver-
abschiedete Verfassungsreform zu prüfen.3 Das 
Gericht erklärte das Verfassungsänderungsgesetz  
daraufh in am 08.07.2006 für unzulässig und nich-
tig, da es gegen den nationalen Konsens und die 
grundlegenden Ideale der Nationalversammlung 
verstoßen habe.4 Folgerichtig würde jedwede Ver-
fassungsänderung einer Erneuerung des nationa-
len Konsenses bedürfen. 

Yayi wartete die Parlamentswahlen im Jahr 
2007 ab und ließ die Neubesetz ung des CCs nä-
her rücken, bevor er im Februar 2008 eine Ad-hoc-
Kommission für Verfassungskorrekturen ernann-
te. Yayi forderte seinerseits eine Modernisierung 
der Verfassung im Dienste der Entwicklung. Seine 
Reformvorstellungen gingen in drei Richtungen:

1. Aufwertung von Prinzipien guter Regierungs-
führung, 

2. Anpassung an internationale Vereinbarungen ,
3. Effi  zienzsteigerung im Regierungsprozess. 

Präsident Yayi stellte von Beginn an klar, dass 
zentrale Errungenschaften der Nationalkonferenz 

3 Der Antrag Yayis war nur einer von insgesamt 24 ähnlich oder 
gleichlautenden Anträgen von besorgten Personen aus Politik und 
Zivilgesellschaft. 

4 Entscheidung DCC 06-074.

nicht angetastet werden sollen: die laizistisch-re-
publikanische und liberaldemokratische Staats-
ordnung, das präsidentielle Regierungssystem, 
die Altersobergrenze für Präsidenten5 sowie – ein 
besonders sensibles Thema in Afrika – die Begren-
zung der Amtszeiten des Staatspräsidenten auf 
maximal zwei. 

In der Ad-hoc-Kommission unter der Leitung 
von Professor Maurice Ahanhanzo-Glèlè, der als 
Vater der gegenwärtigen Verfassung gilt, wirk-
ten einige der bekanntesten Staatsrechtler und 
Verfassungspolitiker Benins mit. Viele von ihnen 
waren auch schon an der Nationalkonferenz be-
teiligt und Mitglieder in der damaligen Verfas-
sungskommission.6 Die Zusammensetz ung soll-
te den Reformvorschlägen die größtmögliche Le-
gitimität verschaff en. Tatsächlich waren die meis-
ten Vorschläge technischer Natur. Der Kommissi-
onsbericht vom 31.12.20087 schlug an vielen Stel-
len vor, die ohnehin gängige Praxis und interna-
tionale Vereinbarungen verfassungsrechtlich zu 
schütz en. So sollte unter anderem die seit vielen 
Jahren nicht angewendete Todesstrafe verboten,8 
die bereits im Jahr 1993 eingerichtete Nationale 
Wahlkommission konstitutionalisiert und ein bis-
lang als Kammer des Obersten Gerichtshofs arbei-
tender Rechnungshof zum separaten Staatsorgan 
erhoben werden. All diese Änderungsvorschlä-
ge sind von internationalen Partnern Benins ge-
wünscht und mithin gern gesehen. 

Daneben umfasste das Verfassungsänderungs-
gesetz 9, das die Regierung Yayi am 03.11.2009 
schließlich ins Parlament einbrachte, weitere 
grundsätz lich begrüßenswerte Neuerungen. In 
der Präambel sollten nunmehr Korruption und 
Vett ernwirtschaft deutlich verurteilt und eine ge-
meinwohlorientierte gute Regierungsführung als 
politischer Grundwert verankert werden. Zudem 
sollte vorgeschrieben werden, dass ein Wahlge-
setz buch einzuführen, das elektronische Wähler-
register festz uschreiben und der Opposition mehr 

5 In Benin dürfen Staatspräsidenten zum Zeitpunkt ihrer Wahl 
maximal 70 Jahre alt sein. Diese Regel hatt e im Jahr 1991 ver-
hindert, dass die alten Eliten, die für die politische Instabili-
tät der 1960er Jahre verantwortlich gemacht wurden, in das 
höchste Staatsamt zurückkehren konnten. 

6 Théodore Holo, Moïse Bossou, Albert Tingbe Azalou, Pierre 
Metinhouê, Elisabeth Pognon, Ousmane Batoko, Robert Dos-
sou, Saïdou Agbantou, Safi atou Bassabi, Prudent Victor Topa-
nou.

7 Veröff entlicht am 30.01.2009. 
8 Zuletzt im September 1987 exekutiert (siehe Amnesty International, 

„Benin sagt Nein zur Todesstrafe“, 06.07.2012, online: <www.am-
nesty-todesstrafe.de/>). 

9 Dekret Nr. 2009-548.
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Rechte einzuräumen seien. Grundsätz lich kriti-
scher könnte man das Ansinnen beurteilen, rück-
wirkende Strafgesetz gebung und -verfolgung für 
Wirtschaftsstrafsachen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ausdrücklich zu erlauben und mit 
der Einführung von Volksbegehren das Parlament 
faktisch weiter zu schwächen. 

Festz uhalten bleibt aber, dass die selbstge-
setz ten Grenzen einer möglichen Verfassungsre-
form nicht überschritt en wurden. Keines der „Ta-
bus“ um die Amtsdauer des Präsidenten oder an-
dere Kernbestandteile des nationalen Konsenses 
wurde angetastet. Die scharfe zivilgesellschaftli-
che Kritik an den Reformplänen richtete sich da-
her auf indirekte Konsequenzen einer solchen Re-
form. Yayi reagierte darauf, indem er den Refor-
mentwurf dreieinhalb Jahre ruhen ließ. Erst am 
06.06.2013 wurde der gleichlautende Text dem 
Parlament erneut vorgelegt.10 

Die Angst vor ewiger Herrschaft 

Die massive Kritik am Verfassungsreformvor-
haben des Präsidenten, die bereits 2009/2010 ei-
ne Umsetz ung verhindert hatt e, kehrte nach der 
erneuten Gesetz esvorlage zurück. Es geht dabei 
weniger um spezifi sche Inhalte der Reform. Viel 
größer ist die Befürchtung, Präsident Yayi könne 
einen verfassungsrechtlichen Schleichweg nutzen, 
um über das Jahr 2016 hinaus an der Macht zu 
bleiben. So wird lebhaft diskutiert, ob die Ände-
rungen an der Präambel eine „neue Republik“ be-
gründen könnten. Ein solcher Republikwechsel 
könnte sodann als verfassungsrechtlicher Neu-
start interpretiert werden, durch den die Amtszei-
tenbeschränkung erst mit der nächsten Wahl wie-
der greifen würde. Die Präsidentschaftswahl im 
Jahr 2016 könnte dann – so die Überlegung – als 
erste Amtszeit gewertet werden. Das mag konst-
ruiert klingen, wird in Benin aber sehr seriös dis-
kutiert und wurde andernorts bereits in ähnli-
cher Weise durchgesetz t.11 Präsident Yayi demen-
tiert ein solches Ansinnen freilich regelmäßig (z.B. 
Dossoumou 2013). 

10  Dekret Nr. 2013-255.
11 In Burkina Faso ließ sich der seit dem Jahr 1987 amtieren-

de Staatspräsident Compaoré im Jahr 2005 zum dritt en und 
2010 zum vierten Male wählen, da die Amtszeitenbeschrän-
kung, die es zu Beginn der 1990er Jahre gab, bis 2002 einige 
Jahre nicht in der Verfassung stand. Compaoré ließ folglich 
argumentieren, dass die im Jahr 2002 eingeführte Beschrän-
kung erst seit dem Jahr 2005 gelte und mithin die Amtszeit 
2005-2010 seine erste unter dieser Regel sei. 

Nicht wenige afrikanische Präsidenten ha-
ben in jüngerer Zeit – teils mit, teils ohne Er-
folg – versucht, sich über die vorgesehenen Zeit-
grenzen hinaus an der Macht zu halten (Stroh 
und Soest 2011). In einigen Fällen hat dies zu 
beträchtlicher politischer Unruhe (z.B. Senegal 
2012), krisenhaften Zuständen (z.B. Niger 2010) 
oder zumindest zu einer Blockierung stärkerer 
Demokratisierung (z.B. Burkina Faso seit dem 
Jahr 2005) geführt. Geordnete Machtwechsel wer-
den als zentrales Element zur Stärkung demokra-
tischer Verfahren in Afrika angesehen (Bratt on 
2004). In diesem Sinne lehnen prodemokratische 
Eliten in Benin heute eine Änderung der Verfas-
sung von 1990 grundsätz lich und vehement ab. 
Allerdings spielt auch politischer Opportunis-
mus eine Rolle. Die „alte“ politische Elite Benins, 
die vor Yayis Wahl den größten Einfl uss hatt e und 
durch Yayis Politikstil an den Rand gedrängt wur-
de, teilt das Interesse, den amtierenden Präsiden-
ten nicht länger als unbedingt nötig an der Macht 
zu belassen. Drei zentrale Sorgen speisen die 
Angst vor überlanger Herrschaft Yayis und demo-
kratischen Rückschritt en. 

Die historische Sorge: Ambitionen früherer 
Präsidenten 

Die erste Sorge leitet sich aus dem Verhalten frü-
herer Präsidenten ab. Dieses speist ein gene-
relles Misstrauen gegenüber präsidialen Verspre-
chungen. Präsident Soglo (1991-96) versuchte mit 
aller Macht, die Einsetz ung eines Verfassungsge-
richts und später einer unabhängigen Wahlkom-
mission zu verhindern oder zumindest zu ver-
zögern, um sich seinen Machtvorteil nicht ein-
schränken zu lassen. Klare Verfassungsregeln und 
später die Entscheidung des CCs für die Wahl-
kommission haben – so die übliche Auslegung – 
die beninische Demokratie gestärkt. Präsident So-
glo verlor daraufh in bereits nach einer Amtszeit 
die Wahlen und musste im Jahr 1996 seinem auto-
kratischen Vorgänger Mathieu Kérékou Platz  ma-
chen. 
Kérékou wurde fünf Jahre später wiedergewählt 
und musste zum Ende der zweiten Amtszeit im 
Jahr 2006 aus gleich zwei Gründen ausscheiden. 
Zum einen hatt e er inzwischen die Altersobergren-
ze von 70 Jahren erreicht, zum anderen griff  die 
Amtszeitenbeschränkung. Dennoch lancierte der 
damalige Präsident vorsichtige Versuche, ob eine 



- 5 -GIGA Focus Afrika 4/2013

Verfassungsänderung zu seinen Gunsten durch-
setz bar sein könnte. Dieses Verhalten löste im Jahr 
2004 einen politischen Sturm aus. Eine breite zivil-
gesellschaftliche Bewegung protestierte gegen et-
waige Verfassungsänderungen unter dem Slogan 
„Ne touche pas à ma constitution“ – zu Deutsch 
etwa „Hände weg von meiner Verfassung“ – und 
war damit erfolgreich (Madougou 2008). Die-
se Erfahrung hat sich in das politische Bewusst-
sein vieler prodemokratischer Beninerinnen und 
Beniner eingebrannt. Es verwundert daher nicht, 
dass auch im Jahr 2010 und in diesem Jahr wieder 
„Ne touche pas à ma constitution“-Plakate in den 
großen Städten Benins zu sehen waren. Der Ver-
such, die Verfassung zu ändern, wird schnell mit 
dem Versuch gleichgesetz t, sich länger als vorge-
sehen an der Macht zu halten. Die Maxime, dass 
keine Verfassungsänderung im Zweifel besser sei 
als eine schlechte, hat sich verfestigt. 

Die politische Sorge: Yayis „KO-Sieg“ 2011 

Der Politikstil Yayis trägt zweitens dazu bei, dass 
seine Präsidentschaft von wichtigen Teilen der 
Elite sehr skeptisch bis misstrauisch bewertet 
wird. Dieser Wahrnehmung wurde mit dem Sieg 
in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im 
Jahr 2011 Vorschub geleistet. Bei allen Wahlen 
zuvor errang der Erstplatz ierte nur eine relative 
Mehrheit der Stimmen, sodass es jeweils zu einer 
Stichwahl kam. Die Zeit zwischen den Wahlgän-
gen wurde dafür genutz t, Koalitionen zu schmie-
den, um den Ausgang der Wahl zu steuern. Im 
Jahr 2011 hatt e Yayi eine breite Oppositionsfront 
vor sich, der kaum jemand Chancen einräumte, 
schon im ersten Wahlgang zu gewinnen, der aber 
viele genug Entschlossenheit und Geschlossenheit 
zutrauten, um Yayi im zweiten Wahlgang abzulö-
sen. Der Wahlsieg Yayis bereits im ersten Durch-
gang nährte den Verdacht, bei der Wahl könne es 
nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Schon 
lange vor der Wahl war das Misstrauen in Yayi 
durch einen scharfen Konfl ikt um das neue elek-
tronische Wählerregister (Liste électorale perma-
nente informatisée, Lépi) gewachsen. Die Opposi-
tion hatt e behauptet, das Register sei vor allem in 
Südbenin unvollständig geblieben. Boni Yayi galt 
und gilt als Kandidat des Nordens. Eine gezielte 
Schwächung des Südens hätt e mithin besonders 
dem gemeinsamen Oppositionskandidaten Adri-
en Houngbédji geschadet. Die Vertreterin des UN-

Entwicklungsprogramms in Benin hatt e jedoch öf-
fentlich bekundet, es handele sich um das beste 
Wählerregister Afrikas (Zoumènou 2012). Allein 
die EU hatt e einen zweistelligen Millionenbetrag 
in die Erstellung der Lépi investiert. Es gibt daher 
verschiedene Interessen an Misstrauen oder Ver-
trauen in die Lépi und Präsident Yayi. 

Der Staatschef pfl egt einen gelegentlich rup-
pigen Politikstil des „Durchregierens“, der nicht 
selten als autoritär beschrieben wurde, und weni-
ger einen Stil des Konsultierens. Dies ist die poli-
tische Elite Benins nicht gewohnt. Sie zog bislang 
ein Gefl echt aus formellen und intensiven infor-
mellen Beratungen und Aushandlungsprozessen 
vor. Ein Fernsehinterview, das am Nationalfeier-
tag im Jahr 2012 ausgestrahlt wurde, zeigte Yayis 
Bereitschaft, mit deutlichen Worten die Fehler an-
derer zu missbilligen. Er ließ sich sogar dazu hin-
reißen, seine Kritiker als „trop petit“ („zu klein“, 
unbedeutend) herabzuqualifi zieren (La Nouvelle 
Tribune 2012: 8, 14, 15). Zugleich hatt e Yayi ge-
gen die Interessen der etablierten politischen Eli-
te gehandelt und sich damit Feinde geschaff en. 
Er hatt e bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 
2006 in der ersten Runde zehn Prozentpunkte vor 
dem Zweitplatz ierten Adrien Houngbédji – ei-
nem ehemaligen Parlamentspräsidenten und Mi-
nister – gelegen. Daraufh in bildete sich eine Al-
lianz der Verlierer gegen Houngbédji. Diese Wo-
loguèdè-Allianz versprach sich Einfl uss auf den 
parteilosen neuen Präsidenten und dessen Regie-
rung. Dieser Einfl uss wurde den Wologuèdè-Po-
litikern jedoch nicht gewährt. Statt dessen setz te 
Yayi auf Technokraten und eine eigene politische 
Sammlungsbewegung von Klein- und Kleinstpar-
teien unter dem Namen Forces Cauris pour un Bé-
nin Émergent (FCBE). Mit der FCBE gewann Yayi 
bei den Parlamentswahlen im März 2007 die größ-
te Sitz zahl, die eine einzelne Gruppierung in Be-
nin je erreicht hatt e: 35 von 83 Sitz en. Mithilfe an-
derer kleiner Parteien konnte er eine Mehrheit 
aufb auen. Dass diese Mehrheit in der Folge zer-
brach, lag nicht an der Stärke der politischen Geg-
ner, sondern an der Organisationsschwäche der 
FCBE. Die neue Oppositionsmehrheit war jedoch 
ihrerseits nicht in der Lage, sich effi  zient zu koor-
dinieren. 

Nach dem sogenannten KO-Sieg im Jahr 2011 
zerfi el die größte Oppositionsallianz Union fait la 
Nation so schnell, dass Yayi seine FCBE mit neuer 
Stärke fast zu einer absoluten Parlamentsmehrheit 
getragen hätt e: 41 von 83 Sitz en. Die „alte“ poli-
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tische Elite verlor weiter an Einfl uss statt  – wie er-
hoff t – im zweiten Wahlgang die Regierung zu-
rückzuerobern. Mithin führte eine Mischung aus 
politischer Frustration und ernstz unehmenden 
Zweifeln zu einer politischen Polarisierung, die 
die Rahmenbedingungen für eine Verfassungsre-
form erheblich verschlechtert hat. 

Die rechtliche Sorge: Neubesetz ung des 
Verfassungsgerichts 

Dritt ens ist das Vertrauen in den mächtigen Hüter 
der Verfassung gesunken. Das Verfassungsgericht 
Benins gilt als eines der stärksten und politisch 
bedeutendsten des Kontinents. In Benin wird es 
häufi g als „Fetisch“12 des demokratischen Systems 
beschrieben, der als Streitschlichter politische Blo-
ckaden ausräumt. Das Gericht sollte das Militär in 
dieser Funktion ablösen. Soldaten hatt en allein in 
den 1960er Jahren sechsmal in die Politik einge-
griff en, weil die politischen Akteure Handlungs-
unfähigkeit bewiesen. Mehrfach stellte das Militär 
selbst den Staatschef. Das Verfassungsgericht soll-
te solche Militärcoups überfl üssig machen, indem 
es politische Unstimmigkeiten auf der Grundlage 
des Rechts letz tverbindlich löst, bevor sie sich zu 
gravierenden Regierungskrisen auswachsen. Dies 
gelang dem Gericht bislang regelmäßig. Diese Er-
folge und das zurückhaltende Auftreten seiner 
hoch angesehenen Mitglieder verschaff ten dem 
Gericht schnell Respekt und das Ansehen, um ent-
sprechend autoritativ entscheiden zu können. 

Die Personalpolitik Yayis bei der Neubeset-
zung der sieben Richterstühle im Jahr 2008 hatt e 
jedoch – unabhängig von der persönlichen Kom-
petenz der Kandidaten – zu einem erheblichen 
Vertrauensverlust geführt. Der Staatspräsident, 
der selbst drei Richter auswählen durfte, verfügte 
zu diesem Zeitpunkt über eine Mehrheit im Par-
lament. Diese Mehrheit kontrollierte unilateral 
das Parlamentspräsidium, das die weiteren vier 
Richter bestimmte. So wurden alle sieben Rich-
terposten ohne Konsultation der Opposition be-
setz t. Entscheidungsnahe Personen wiesen da-
rauf hin, dass der Präsident persönlich die Aus-
wahl des Parlamentspräsidiums stark beeinfl usst 
hätt e. Symbolträchtig wirkte sodann die Wahl Ro-

12 Im Land des Vodun ist der Begriff  „Fetisch“ nicht negativ be-
setz t, wenn auch im Zusammenhang mit dem CC karikatu-
ristisch genutz t: Dem Gericht wird eine fast heilige Unantast-
barkeit zugeschrieben. 

bert Dossous zum Gerichtspräsidenten. Dossou 
war Staatsrechtslehrer an der Universität, bevor 
er als Regimekritiker in Kérékous letz tes Kabinett  
berufen und mit der Organisation der National-
konferenz betraut wurde. Seine Qualifi kation für 
das hohe Amt des Verfassungsgerichtspräsiden-
ten war mithin unumstritt en. Allerdings fungier-
te Dossou im Jahr 2006 als Yayis Wahlkampfma-
nager und trat noch kurz vor seiner Berufung zum 
CC-Präsidenten bei einer Parteiveranstaltung auf. 
Obgleich das Gericht durch Dossou als Yayi-treu 
galt, präzisierten die Richter in einem Grundsat-
zurteil vom 20.10.201113, was als unabänderliche 
Grundentscheidungen der Nationalkonferenz zu 
gelten habe: die republikanische und laizistische 
Staatsform, der unbedingte Schutz  der territoria-
len Integrität, das präsidentielle Regierungssys-
tem sowie die Amtszeiten- und Altersbeschrän-
kungen für den Staatspräsidenten. 

Die Bekräftigung der Amtszeitenbeschrän-
kung durch das Dossou-Gericht veränderte die öf-
fentliche Wahrnehmung. Das Verhältnis zwischen 
Dossou und Yayi galt nunmehr als gespalten. Es 
wurde zunehmend bezweifelt, dass der mächtige 
CC-Präsident das Argument eines institutionellen 
Neustarts durch eine „neue Republik“ absegnen 
würde. 

Als Ende Mai 2013 bekannt wurde, dass Präsi-
dent Yayi auf die Wiederernennung Robert Dos-
sous14 zum Verfassungsrichter verzichten und 
statt dessen zwei wenig bekannte Juristen und ei-
ne junge Abteilungsleiterin aus dem Familienmi-
nisterium berufen wollte, war es Wasser auf die 
Mühlen der Kritiker. Eine große Tageszeitung 
fragte, ob Dossou Opfer seiner Entscheidung vom 
20.10.2011 geworden sei (Maoussi 2013). Aufgrund 
eines Formfehlers musste Yayi schließlich einen 
der beiden Juristen nachträglich austauschen und 
die unbekannte Ministerialdirektorin musste ih-
re Ernennung aufwendig vor dem Verfassungs-
gericht verteidigen.15 Zudem erfolgte die Wieder-
vorlage des Gesetz esentwurfs zur Änderung der 
Verfassung, der seit dem Jahr 2010 auf Eis gele-
gen hatt e, genau einen Tag vor der Vereidigung 
der neuen Richter. Das alte Gericht würde also 
keinesfalls mehr darüber entscheiden. 

13  Entscheidung DCC 11-067. 
14 Verfassungsrichter werden in Benin auf fünf Jahre berufen 

und dürfen einmalig wiederernannt werden. Dossou hätt e 
rechtlich noch eine Amtszeit bleiben dürfen. 

15  Entscheidungen DCC 13-060 und 13-061. 
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All diese Umstände haben weder das Vertrau-
en in das Gericht noch in die Reformpläne Yayis 
gefördert. Die konfrontative Tendenz seiner Poli-
tik nährt statt dessen die Befürchtung, der Präsi-
dent könne eine Verfassungsänderung nutz en, um 
sich länger an der Macht zu halten. Der neue CC-
Präsident Théodore Holo – auch er ein hoch ange-
sehener Staatsrechtsprofessor – trägt die Last die-
ser Umstände. Ihm obliegt es, die Unabhängigkeit 
seines Gerichts unter Beweis zu stellen und das 
entstandene Misstrauen wieder abzubauen. 

Mögliche Auswege 

Derzeit steht die Kosten-Nutz en-Bilanz einer Ver-
fassungsreform in Benin in keinem guten Ver-
hältnis. Unabhängig vom Inhalt der Änderungen 
führt die polarisierte politische Lage dazu, dass je-
der schnellen Verfassungsänderung die Legitimi-
tät des nationalen Konsenses fehlen würde, der 
die Verfassung von 1990 zu einem wichtigen Sta-
bilitätsanker der jungen beninischen Demokratie 
hat werden lassen. Die von Präsident Yayi initiier-
ten Reformvorhaben sind nicht besonders dring-
lich. Viele der Änderungen sind entweder schon 
faktisch in Kraft (Nichtanwendung der Todesstra-
fe, Wahlkommission, elektronisches Wählerregi-
ster) oder könnten vorerst einfachgesetz lich ge-
regelt werden (mehr Kompetenzen für den Rech-
nungshof und die parlamentarische Opposition). 
Gute Regierungsführung entsteht ohnehin nicht 
durch eine Ergänzung in der Verfassungspräam-
bel, sondern durch praktisches politisches Verhal-
ten. 

Sollte es dem Präsidenten allein um das Wohl 
seines Landes gehen, wäre es hilfreich, den Re-
formplänen die politische Spannung zu nehmen. 
So könnte beispielsweise auf die symbolischen 
Änderungen in der Präambel verzichtet und eine 
klare Übergangsbestimmung eingefügt werden, 
die ein Aushebeln der Amtszeitenbegrenzung 
verbietet. Der politischen Kultur Benins würde es 
gutt un, in einen breiten Dialog einzutreten, selbst 
wenn den Regierungsakteuren diese Sorgen tat-
sächlich unbegründet und juristisch unnötig er-
scheinen. Eine solche Entspannungspolitik würde 
durch eine Verschiebung der Verabschiedung auf 
einen Zeitpunkt nach der Präsidentschaftswahl 
im Jahr 2016 noch glaubwürdiger. Dann müsste 
auch die Opposition unter Beweis stellen, dass sie 
zu konstruktiver Zusammenarbeit willens und fä-

hig ist. Denn eine Verbesserung der Verfassung in 
einem breiten nationalen Konsens hat bislang nie-
mand grundsätz lich abgelehnt. 
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